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653 der Beilagen zu den sten~graphischen Protokollen des Nationalqtes,VIII. GP. 
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Bericht' 
des Finanz- qnd Budgetauss,chllsses 

über die Regierungsvorlag~ (639 der Bei­
lagen): Bundesgesetz, womit das Gehalts­
gesetz 1956 geändert wird (1. Gehaltsgesetz-

Novelle). 

Der vorliegende Gesetzentw4rf sieht Abän­
derungen des GehaltsgesetZes 1956 vor, .die sich 
aus der dteijährigen Anwendung dieses Gesetzes . \ * zweckmäßig ergeben haben oder durch die 
bestehende, Härten beseitigt werden sollen. Unter 
anderem Sollen alle Beamten, die verpflichtet 
sind~ für den Unterhalt der geschiedenen Gatt~n 
ganz oder teilweise zu sorgen, ohne Rücksicht 
auf ihren Familienstand Anspruch auf die Haus­
haltszulage haben. Weiters soll für weibllche 
Beamte die Möglichkeit des Ausscheidensa~s dem 
Dienst erweitert und der Anreiz hiezu durch Er­
,höhung der Abfertigung verstärkt werden: Die 
Erhöhung der Abfertigung wird dadurch ermög~. 
licht, daß' der Dienstgeber von der Verpflichtung 
zur Leistung des überweisungsbetrages gemäß 
§ 311 ASVG. befreit wird. Die diesbezügliche 
Änderung der Bestimmungen des ASVG. ist in 
der Regierungsvorlage (628 der ßeilagen zu den 
stenographischen . Protokollen' des . Nationalrates 

. VIII. GP.); die dem Ausschuß, gleichfalls Zur Be,. 
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ratung vorliegt, vorgesehe'n. Ferner 'soll der so­
genannte überstellungsverlust bei Verwendung 
eines Beamten in einer niedrigeren Verwendungs­
gruppe vermindert werden. Weiters wird die Er­
nennung der in ,die seinerzeitige B-Gendarmerie 
aufgenommenen Vertragsbediensteten zu zeitver­
pflichteten Soldaten ermöglicht. An der weiteren. 
Verwendung dieser Bediensteten besteht weg~n 
des derzeitigen Mangels an Unteroffizieren be­
sonderes dienstliches Interesse.' ' 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat die Re­
gierungsvorlage. in, seiner Sitzung am 1 L März 
1959 in Beratung gezogen. In, der Debatte ~pra­
ehen die Abgeordneten Dr. P fe i f e r,' Rö d­
hammer, Holzfein.d u~d 'Wilhelrnine 
Moik .. 

Bei der Abstimmung wurde.'der Gesetzentwurf 
einstimmig angenommen. 

Der Finanz- und Budgetausschuß, stellt den 
An t rag, der Nationalrat wolle dem von der 
Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf (639 
der Beilagen) die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilen. 

Wien, am 11. März 1959 ., , 

Ferdinanda . Flossmann 
Obmann. 
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